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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1954

Norm

ABGB §863 CIII

ABGB §986

Rechtssatz

Wenn der Kläger auch nicht ausdrücklich zum Ausdruck gebracht hat, er klage nur einen Teil seiner Ansprüche ein und

wenn er sich auch eine Erhöhung des Klagebegehrens nicht vorbehalten hat, ist er von der Geltendmachung eines

erhöhten Aufwertungsbetrages nicht ausgeschlossen.
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